
Satzung LifeTeachUs e.V.

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen: LifeTeachUs e.V.
(2) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin eingetragen.
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung durch die ideelle und
finanzielle Unterstützung der LifeTeachUs gGmbH, die sich der umfassenden Vorbereitung von
Schülerinnen und Schülern auf das Leben widmet. Dies geschieht durch die Bereitstellung von
LifeTeachern, die ehrenamtlich Ausfallstunden an Schulen vertreten, um Schülerinnen und
Schüler in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu
fördern.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden,
Beiträge, Umlagen, Zuschüsse, sonstige Zuwendungen sowie durch die Organisation von
Veranstaltungen und Aktivitäten zur Mittelbeschaffung. Diese Mittel werden ausschließlich zur
Förderung der in § 2 (1) genannten steuerbegünstigten Zwecke verwendet.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
“Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. In seiner Eigenschaft als Förderverein im
Sinne des § 58 AO verwendet er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich zur
Förderung der in § 2 der Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung (LifeTeachUs
gGmbH).



§ 4 Mitgliedschaft

(1) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Fördermitgliedern.

(2) Ordentliche Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die bereit sind,
die Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. Ordentliche Mitglieder haben
Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und sind zur Wahl in den Vorstand berechtigt. Über
den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht
nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen
schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der
gesetzlichen Vertreter.

(3) Fördermitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die den Verein
finanziell unterstützen möchten, ohne ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zu besitzen.
Fördermitglieder sind berechtigt, ihre Mitgliedschaft öffentlich zu kommunizieren. Über die
Aufnahme als Fördermitglied entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht
nicht. Fördermitglieder haben weder das aktive noch das passive Wahlrecht.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins
zu fördern und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.

(5) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, dem Ausschluss aus dem Verein, dem Tod des
Mitglieds oder dem Verlust der Rechtsfähigkeit.

(6) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
möglich.

(7) Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofortiger Wirkung möglich, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei grobem Verstoß gegen die Satzung,
den Satzungszweck oder die Interessen des Vereins vor.

(8) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme
gewährt worden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung über
den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erfolgen.

(9) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am
Vereinsvermögen oder auf eine Beitragsrückerstattung.

§ 5 Beiträge



(1) Die Mitglieder von Amts wegen sind von der Beitragspflicht befreit.

(2) Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt und in einer
Beitragsordnung beschlossen.

§ 6 Rechte der Mitglieder

(1) Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 18. Lebensjahr gewählt
werden.

(2) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben, mit Ausnahme der Regelung in § 6 Nr. 1
der Satzung, kein Stimm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch ihre Eltern oder
sorgeberechtigte Personen bei Abstimmungen und Wahlen ist nicht statthaft. Noch nicht
volljährigen Mitgliedern stehen das Rede- und Anwesenheitsrecht in den
Mitgliederversammlungen zu.

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu
unterbreiten.

(4) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der
Mitgliederversammlung eingereicht werden.

(5) Die Mitglieder wählen den Vorstand. Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind: der Vorstand, die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich aus zwei Mitgliedern zusammen:

dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Vorstandsmitglieder können nur natürliche, volljährige Personen sein.

(3) Die Vorstandsmitglieder sind einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt.

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:



● die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung
des Vereins nach der Vereinssatzung,

● die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der
Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter,

● die Entscheidung über die Einrichtung einer haupt- oder nebenamtlich besetzten
Geschäftsstelle und die Entscheidung über die Bestellung eines Geschäftsführers.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden für 3 Jahre gewählt und bleiben so lange im Amt, bis
ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird.

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann
sich der Vorstand selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzugewählte Vorstandsmitglied hat die
gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder.

(7) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der
Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt.

(8) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende legt die Frist zur
Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab
Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung über
E-Mail innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer
Vorstandssitzung einladen.

(9) Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestellen und abberufen sowie deren
Wirkungskreis bestimmen.

(10) Der Vorstand kann mit Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und
ehrenamtlich für den Verein tätige Personen ihres Amtes entheben, wenn eine Verletzung von
Amtspflichten oder die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. Dem
Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine
ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht dem Betroffenen
kein Rechtsmittel zu.

(11) Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen
Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem
Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Diese Änderungen dürfen ausschließlich den
geforderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen und müssen der nächsten
Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.



(12) Das Amt des Vereinsvorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die
Mitgliederversammlung kann jedoch beschließen, dass dem Vorstand für seine Tätigkeit eine
angemessene Vergütung gezahlt wird.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit diese nicht dem Vorstand
obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten:

● Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes;
● Entlastung des Vorstandes;
● Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;
● Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor den

Wahlen durchgeführt);
● Erlass von Ordnungen;
● Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder;
● Auflösung des Vereins.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll alle fünf Jahre stattfinden. Eine außerordentliche
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem
Grund beschließt oder ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Gründe vom
Vorstand verlangt. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von
vier Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die
Kommunikation im Verein kann in Textform (auch mittels elektronischer Medien) erfolgen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem
Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied geleitet. Ist
kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter.

(4) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu
unterschreiben.

§ 10 Kassenprüfer

(1) Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein.

(2) Die Kassenprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu
überprüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ 11 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte



(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur
Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben.

(2) Übermittelt werden nur die für die Organisation und Kommunikation notwendigen Daten.

(3) Mitglieder können jederzeit der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten
widersprechen.

§ 12 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieser
Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen an die LifeTeachUs gGmbH, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 13 Inkrafttreten

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 29.10.2024 in einer digitalen
Mitgliederversammlung beschlossen.

____________________________________
1. Vorstand Versammlungsleiter: Ludwig Thiede

____________________________________
2. Vorstand Versammlungsleiter: Quirin Graf Adelmann

____________________________________
3. Vorstand Versammlungsleiter: Sarah Tüzel

Ludwig Thiede


